
Planentwurf 1. Änderung des sachlichen Teilflächennutzungsplans 
Windenergie der Gemeinde Treplin -  
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Wesentliche umweltbezogene Stellungnahmen 
 
 

 Zuständige Behörde Datum Schutzgut / Thema  
 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
 
 
 Bürger 1 11.03.2024  Mensch (menschliche 

Gesundheit) / 
Schallimmissionen, optische 
Immissionen durch 
Schattenwurf 

 Tiere / Artenschutz, 
Schutzmaßnahmen 

 Landschaft 
 

 

 
 
frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
 LK Märkisch-Oderland  

-  
Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
- 
Untere Abfallwirtschaftsbehörde 
 

24.01.2024  Boden / Bodenschutz  

 
 LK Märkisch-Oderland  

-  
Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
- 
Untere Naturschutzbehörde  
 

15.02.2024  Natur, Landschaft, Fläche, Tiere, 
Pflanzen, biologische Vielfalt / 
artenschutzrechtliche Prüfung, 
Naturdenkmal, Landschaftsplan 

 

 

 
 LK Märkisch-Oderland  

-  
Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
- 
Untere Wasserbehörde  
 

06.02.2024  Wasser / Wasserschutz, 
Überschwemmungsgebiete 

 

 

 
 LK Märkisch-Oderland  

-  
Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
- 
Untere Bodenschutzbehörde 
 

19.02.2024  Boden / Bodenveränderungen, 
Grundwasser, Bodenerosion 

 

 

 
 Landesamt für Umwelt 

- 
Abt. Technischer Umweltschutz 

26.01.2024  Wasser 
 Mensch (menschliche 

Gesundheit) / 

 

Exemplar für die formelle Beteiligung der Öffentlichkeit



 
 
 
 
 
 

Schallimmissionen, optische 
Immissionen durch 
Schattenwurf, Eiswurf 
 

 
 Gemeinsame Obere 

Luftfahrtbehörde Berlin-
Brandenburg 
 

01.02.2024  Mensch (menschliche 
Gesundheit) / Flugsicherheit 
 

 

 
 Brandenburgisches 

Landesdenkmalamt für 
Denkmalpflege und 
Archäologisches Landesmuseum 
- 
Abteilung Bodendenkmalpflege / 
Archäologisches Landesmuseum 
  

15.01.2024  Kulturelles Erbe / 
Bodendenkmale 

 

 
 Landesbetrieb Forst Brandenburg 

- 
Untere Forstbehörde 
Forstamt Märkisch-Oderland 
 

03.01.2024  Pflanzen, biologische Vielfalt /  
Waldflächen, Waldbrand 

 

 
 Zweckverband Wasserversorgung 

und Abwasserbeseitigung 
Fürstenwalde und Umland 
 

11.01.2024  Wasser / Niederschlagswasser   

 
 Bundesamt für Infrastruktur, 

Umweltschutz und Dienstleistungen 
der Bundeswehr 
 

22.01.2024  Mensch (menschliche 
Gesundheit) / Verteidigung 

 

 























































 

mular MOL 10.4/0023 

Landschaftsplanung 

 

Landschaftspläne sind nach § 11 (2) BNatSchG aufzustellen, sobald und soweit dies im Hinblick auf 
Erfordernisse und Maßnahmen im Sinne des § 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 erforderlich ist, 
insbesondere weil wesentliche Veränderungen von Natur und Landschaft im Planungsraum eingetreten, 
vorgesehen oder zu erwarten sind (Planungspflicht für Landschaftspläne). 
 
Wesentliche Veränderungen können z.B. von großflächigen Inanspruchnahmen für die bauliche Nutzung 
(Freiflächenphotovoltaik, Windkraft, Wohn-/Gewerbe-/Industriegebiete) ausgehen. Mit der Aufstellung 
oder der Änderung des FNP sind die Voraussetzungen des § 11 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG in der Regel 
erfüllt.  
 
Die Aufstellungspflicht nach § 11 Abs. 2 BNatSchG besteht auch dann, wenn für das Plangebiet noch 
kein Landschaftsrahmenplan oder Regionalplan vorliegt (vgl. § 11 Abs. 1 Satz 1 und 2 BNatSchG). 
 
Die in den Landschaftsplänen für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 des 
Baugesetzbuches zu berücksichtigen und können als Darstellungen oder Festsetzungen nach den §§ 5 
und 9 des Baugesetzbuches in die Bauleitpläne aufgenommen werden. 
 
Landschaftspläne sind mindestens alle zehn Jahre daraufhin zu prüfen, ob und in welchem Umfang mit 
Blick auf die in Absatz 2 Satz 1 genannten Kriterien eine Fortschreibung erforderlich ist. Der im Amt 
Lebus vorliegende Landschaftsplan ist älter als 10 Jahre und wurde bislang nicht aktualisiert / 
fortgeschrieben. 
 
Diese Prüfung beinhaltet nach § 9 Abs. 3 Nrn. 1 und 2.BNatSchG auch die Richtigkeit der Angaben über 
den vorhandenen und zu erwartenden Zustand von Natur und Landschaft (Aktualität). Die Angaben 
müssen nach wie vor inhaltlich richtig sein; das betrifft insbesondere das Vorkommen von Arten und 
Lebensgemeinschaften, aber auch methodisch müssen sie dem Stand der Technik und den aktuellen 
Vorgaben der Landschaftsrahmenpläne entsprechen. 
 
Fehlt ein aktueller und dem Stand der Technik entsprechender Landschaftsplan kann dies  dazu führen, 
dass bei Planungen und Entscheidungen, die zu wesentlichen Veränderungen von Natur und Landschaft 
führen, der öffentliche Belang des Naturschutzes und der Landschaftspflege nicht adäquat in der 
Abwägung berücksichtigt werden kann. 
 
Der Landschaftsplan kann nicht durch informelle Gutachten oder Beiträge ersetzt werden. 
 
( R ) §§ 9, 11 BNatSchG, § 5 BbgNatSchAG 
 Möglichkeiten der Überwindung: Aufstellung/ Aktualisierung / Fortschreibung des Landschaftsplans 
 
 
4. Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, gegliedert 

nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und Rechtsgrundlagen: 

 
 
Mit dem hier zu ändernden Bauleitplan werden Eingriffe in Natur und Landschaft vorbereitet. Im 
Verfahren ist über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz zu entscheiden, d.h. in der Abwägung 
sind die Vermeidung und der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft zu 
berücksichtigen.  
 
Für Bebauungspläne die Vorschriften der Eingriffsregelung nach dem BauGB anzuwenden. Der 
Verursacher eines Eingriffs ist zu verpflichten, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft zu unterlassen sowie unvermeidbare Beeinträchtigungen innerhalb einer zu bestimmenden 
Frist durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen, soweit es zur 
Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege erforderlich ist. 
 
Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlicher erheblicher Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts (Eingriffsregelung 
nach dem Bundesnaturschutzgesetz) sind in der Abwägung zu berücksichtigen. Der Ausgleich erfolgt 
durch geeignete Darstellungen und Festsetzungen als Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich.  











sparsamer und schonender Umgang mit Boden sowie der Schutz vor Beeinträch-

tigungen durch Stoffe, durch Erosion und durch Verdichtungen zu erfolgen. Die 

Flächeninanspruchnahme ist auf das Mindestmaß zu beschränken. Dies gilt ins-

besondere für Flächen, die für den Rückbau einer WEA zusätzlich zur bestehen-

den Flächeninfrastruktur in Anspruch genommen werden. Für den Rückbau (zu-

sätzlich zur bestehenden Infrastruktur) in Anspruch genommene Flächen müs-

sen Schutzmaßnahmen ergriffen werden, um die Böden vor Verdichtung und 

Vernässung, Stoffeinträgen und Verschmutzung sowie Erosion zu schützen. 

 

Baustelleneinrichtungsflächen müssen ausreichend dimensioniert werden (La-

gerkapazität, Maschinenbewegung auf den Flächen). Der standorteigene 

Oberboden wird rückschreitend mit einem Kettenbagger (oder ähnliche geeig-

nete Baumaschinen), unter Berücksichtigung der von der aktuellen Boden-

feuchte abhängigen Maschineneinsatzgrenze, abgetragen und zwischengela-

gert. 

 

1.2 Sollten umweltrelevante und/oder organoleptische Auffälligkeiten (Farbe, Ge-

ruch, Beschaffenheit, Material) im Boden, Bausubstanz und/oder Grundwasser 

festgestellt werden, sind diese gemäß § 31 BbgAbfBodG2 der unteren Boden-

schutzbehörde zur Festlegung der weiteren Verfahrensweise umgehend zur 

Kenntnis zu geben.  

 

1.3 Es sind Maßnahmen zum Schutz vor Bodenverdichtungen und daraus resultie-

renden Vernässungen und Veränderungen der physikalischen Bodeneigenschaf-

ten zu ergreifen. Die Flächen sind in Abhängigkeit ihrer Inanspruchnahme beim 

Rückbau zu präparieren. Bodenschonendes Arbeiten auf und mit Bodenmaterial 

kann nur bei ausreichend trockenen Witterungsbedingungen und Bodenverhält-

nissen sowie bei Bodenfrost erfolgen. Nach Möglichkeit sind Maschinen mit mög-

lichst geringem Gesamtgewicht und möglichst geringer Bodenpressung einzu-

setzen. Maschinen mit hohem Gesamtgewicht und hoher Flächenpressung dür-

fen nur in Verbindung mit Maßnahmen zum Schutz von Böden vor Verdichtun-

gen eingesetzt werden. Schutzmaßnahmen zum Maschineneinsatz dienen dazu, 

den Druckeintrag in den Boden zu verringern und Verdichtungen und Vernäs-

sungen zu vermeiden. Auf ungeschütztem Boden sind Maschinen mit boden-

schonenden Laufwerken (Kettenfahrzeuge mit möglichst geringem Gesamtge-

wicht und niedriger Flächenpressung oder Radfahrzeuge mit Breit- und Terra-

reifen) einzusetzen. Die Grenzen der Befahrbarkeit und Bearbeitbarkeit von Bö-

den sowie die spezifische Maschineneinsatzgrenze können nach DIN 19639 

(2019) in Abhängigkeit von Bodenfeuchte und Konsistenzbereichen ermittelt 

werden.   

 

Ein Befahren ungeschützten Bodens ist nur bei ausreichend trockenen Witte-

rungs- und Bodenbedingungen und mit geeigneten Maschinen zulässig. Ein Be-

fahren des Bodens mit schweren Maschinen sowie das Lagern von WEA Seg-

menten und Baumaterial ist nur mit Schutzmaßnahmen möglich (Bodenschutz-

platten/Lastverteilungsplatten bzw. Baggermatten aus Edelstahl, Aluminium o-

der Holz). Wird eine WEA durch „Umziehen“ oder eine „Fallrichtungssprengung“ 
demontiert, ist ein „Fallbett“ zu errichten, um den Druckeintrag beim Aufprall 
der WEA am Boden zu reduzieren. Alternativ können Flächen mit bestehenden 

Vorbelastungen (z. B. zurückzubauende Wege) als Aufprallfläche genutzt wer-

den. 

 

1.4 Es sind Maßnahmen zum Schutz des Bodens und des Grundwassers vor Schad-

stoffeinträgen, ausgehend von Betriebsmitteln der WEA oder Maschinen, zu er-

greifen (d.h. es hat möglichst ein vollständiges Ablassen der Betriebsflüssigkei-

ten zu erfolgen, um Kontaminationen des Bodens beim weiteren Rückbau zu 

vermeiden). Es sind Maßnahmen zum Schutz vor Einträgen von Fremdstoffen 

und Verunreinigungen in Form von Baustoffen oder Bauabfällen, insbesondere 



durch Vermischen derselben mit Bodenmaterial, zu ergreifen. Wassergefähr-

dende Stoffe dürfen nicht auf ungeschütztem Boden gelagert werden. Maschi-

nen dürfen nicht auf ungeschütztem Boden geparkt oder betankt werden. Ma-

schinen müssen vor jeder Benutzung auf die Dichtheit aller Leitungssysteme mit 

wassergefährdenden Stoffen geprüft werden. Es ist ein Lagerort für eine ausrei-

chende Menge an Bindemittel auszuweisen und das Baustellenpersonal darüber 

zu informieren. Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind Auffang-

wannen einzusetzen. 

 

1.5 Es sind Maßnahmen zum Schutz vor Bodenerosion zu ergreifen, insbesondere 

für Flächen in Hanglage und mit fehlender Begrünung. Auf erosionsgefährdeten 

Flächen ist für eine geregelte Wasserhaltung, durch eine gezielte Ableitung von 

Wasser aus dem Baufeld mittels Grabensystem, sowie Sammeln und Abpumpen 

des Wassers zu sorgen. Auf erosionsgefährdeten Flächen sorgt eine rasche Be-

grünung für einen Schutz vor Erosion. Bodenmieten müssen bei längerer Lage-

rungsdauer aktiv (Ansaat) begrünt werden. 

 

1.6 Kranstell-, (De-)Montage- und Lagerflächen sind vollständig zurückzubauen. 

Zuwegungen und Kabeltrassen sind, soweit sie keine andere Verwendung au-

ßerhalb der zurückzubauenden WEA haben, vollständig zurückzubauen. Stan-

dardflachfundamente (Flachgründungen) sind vollständig zurückzubauen. Pfahl-

gründungen (Tiefgründungen) sind grundsätzlich vollständig zurückzubauen. 

Der Rückbau darf nicht zum Entstehen einer zusätzlichen schädlichen Boden-

veränderung führen. Auf allen zurückgebauten Flächen sind Verdichtungen im 

Untergrund zu lockern, sobald dies die aktuelle Bodenfeuchte zulässt. Abschlie-

ßend ist eine durchwurzelbare Bodenschicht (gemäß § 6 ff. BBodSchV5) herzu-

stellen. 

 

1.7 Es ist eine bodenkundliche Baubegleitung im Rahmen des Rückbaus zu beauf-

tragen (DIN 19639) die mit der bodenkundlichen Baubegleitung beauftragte 

Person muss über die notwendige Sach- und Fachkunde verfügen und diese 

nachweisen. Die mit der bodenkundlichen Baubegleitung beauftragte Person ist 

der Genehmigungsbehörde vor Beginn des Rückbaus zu benennen. Die boden-

kundliche Baubegleitung muss der Genehmigungsbehörde regelmäßig Bericht 

erstatten. Die bodenkundliche Baubegleitung ist mit der Erstellung des vorha-

benbezogenen Bodenschutzkonzeptes zu realisieren. 

 

1.8 Nach Fertigstellung der Windenergieanlagen hat ein Rückbau der nicht mehr 

erforderlichen Ausbauten zu erfolgen, mithin auch der Bau- und Nebenstellflä-

chen sowie die für die Errichtung der Windenergieanlage notwendigen Monta-

geflächen. Die Wiederherstellung der Bodenfunktion ist sicherzustellen (§ 2 

BBodSchG1), schädliche Bodenveränderungen zu beseitigen (§ 10 i. V. m. § 4 

Abs. 3 BBodSchG1). 

 

1.9 Der Rückbaubeginn sowie der Rückbauabschluss ist jeweils für jede Einzelanlage 

unaufgefordert der uB anzuzeigen. 

 

 

2. Hinweise 

 

2.1 Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen 

Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so 

weit wie möglich vermieden werden und dem Entstehen schädlicher Bodenver-

änderungen ist vorzubeugen, indem Bodeneinwirkungen vermieden oder nach 

Möglichkeit vermindert werden (§ 1 BBodSchG1). 

 

2.2 Das Baugesetzbuch3 fordert seit dem 20.07.2004 eine Verpflichtungserklärung 

des Vorhabenträgers bzw. Bauherrn zum Rückbau der Anlage nach dauerhafter 
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b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme: 
 

 
4. Weitergehende Hinweise 

☐ Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens 

 

☒ 
Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und 
ggf. Rechtsgrundlage 

Sachstand: 
Mit der 1. Änderung des Sachlichen Teilflächennutzungsplans „Windenergie“ der Gemeinde Treplin soll 
die bisher dargestellte Sonderbaufläche „Konzentrationsfläche Windenergie“ nördlich erweitert werden. 
Im Parallelverfahren erfolgt die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplans „Windpark Treplin“. 
 
Stellungnahme: 
Rechtsgrundlagen 
§ 50 Satz 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)  
§ 1 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB)  
Gesetz zur Regelung von Mindestabständen von Windenergieanlagen zu Wohngebäuden im Land 
Brandenburg (Brandenburgisches Windenergieanlagenabstandsgesetz - BbgWEAAbG) vom 20. Mai 
2022, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. März 2023  
 
Im noch aufzustellenden Umweltbericht sind die für das Schutzgut Mensch und seine Gesundheit 
relevanten Auswirkungen (Geräusche, Schattenwurf, standortspezifisches Gefährdungspotenzial) zu 
ermitteln und zu bewerten. Parallel zum Flächennutzungsplan soll die Planung mit einem verbindlichen 
Bauleitplan (1. Änderung Bebauungsplan „Windpark Treplin) konkretisiert werden. Detaillierte 
Untersuchungen zu den immissionsrelevanten Auswirkungen der Planung können im Sinne einer 
Abschichtung im Umweltbericht zum verbindlichen Bauleitplan durchgeführt werden. 
 
Es wird auf das Gesetz zur Regelung von Mindestabständen von Windenergieanlagen zu 
Wohngebäuden im Land Brandenburg (Brandenburgisches 
Windenergieanlagenabstandsgesetz - BbgWEAAbG) vom 20. Mai 2022 (GVBl.I/22, [Nr. 9]) zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. März 2023 (GVBl.I/23, [Nr. 3]) verwiesen. Danach findet 
§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB nur Anwendung, wenn ein Mindestabstand von 1.000 m zu zulässigerweise 
errichteten Wohngebäuden in Bebauungsplänen (§ 30 BauGB) oder innerhalb im Zusammenhang 
bebauter Ortsteile (§ 34 BauGB) eingehalten wird. 
 
 
Dieses Dokument wurde am 26.01.2024 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Gemeinsame 
Obere Luftfahrtbehörde 
Berlin-Brandenburg 

  

Begründung:  

Das Planungsvorhaben liegt östlich von Treplin im Landkreis Märkisch-Oderland des Bundeslandes Branden-

burg. 

Im Umkreis bis 12 km befinden sich keine Landeplätze. Damit befindet sich das Planungsvorhaben außerhalb 

von Bauschutzbereichen gern. §§ 12, 17 LuftVG und Hindernisbegrenzungsflächen ziviler Flugplätze (Verkehrs-

, Sonder-, Hubschrauber-Sonderlandeplätzen) sowie Segel- und Modellfluggeländen. 

Planinhalt ist die Ausweisung einer Sonderbaufläche „Konzentrationsfläche Windenergie". 

Gemäß § 14 Abs. 1 LuftVG darf die für die Baugenehmigung zuständige Behörde außerhalb von Bauschutzbe-

reichen die Errichtung von Bauwerken, die eine Höhe von 100 Metern über Erdoberfläche überschreiten, nur mit 

Zustimmung der Luftfahrtbehörden genehmigen. Gleiches gilt sinngemäß für Bäume, Freileitungen, Masten, 

Dämme sowie für andere Anlagen und Geräte. 

Die LuBB ist daher im weiteren Genehmigungsverfahren für die Windkraftanlagen zu beteiligen. 

Aus luftverkehrsrechtlicher Sicht bestehen keine Anforderungen an den Umfang und Detaillierungsgrad der Um-

weltprüfung. 

Das Planungsgebiet liegt außerhalb von Anlagenschutzbereichen ziviler Flugsicherungseinrichtungen (vgl. § 18a 

LuftVG). 

Insgesamt bestehen keine Bedenken gegen den Vorentwurf der 1. Änderung des sachlichen Teilflächennut-

zungsplans (TFNP) Windenergie der Gemeinde Treplin (Stand: 22.12.2023). 

Hinweise:  

1. Sollten die geplanten Inhalte/Gebiete des o. g. Planungsvorhabens geändert werden, wird darum gebeten, 

die entsprechenden Planunterlagen bei der Luftfahrtbehörde erneut zur Prüfung einzureichen. 

2. Die Zustimmungs- und Genehmigungspflicht erstreckt sich auch auf temporäre Hindernisse, die eine Maxi-

malhöhe von 100 m über Grund überschreiten. Der Einsatz von Kränen oder ähnlichen Baugeräten, sind 

dementsprechend bei der Luftfahrtbehörde rechtzeitig  (mind.  14 Tage vorher) vor Errichtung zur Prüfung und 

Genehmigung einzureichen. 

3. Zur Abklärung militärischer Belange wenden Sie sich ggfs. an  das Bundesamt für Infrastruktur, Umwelt-

schutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw), Postfach 2963, 53019 Bonn. 

4. Die Kennzeichnung von Windkraftanlagen (Tages-, Nacht- und bedarfsgesteuert) richtet sich nach der „All-

gemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen — (AVV LFH)" in der jeweils 






















